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AMTSBLATT DES LANDKREISES MÜNCHEN

Sitzung des Kreisausschusses am Montag, den 
11.03.2024, 14:30 Uhr
Nr. 2380 / Am Montag, den 11.03.2024 findet um 14:30 Uhr 
im Festsaal des Paulanerklosters, Landratsamt München, 
Mariahilfplatz 17, 81541 München eine Sitzung des Kreis-
ausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 
29.01.2024

2. Stellenplan 2024 für das Landratsamt München

3. Haushaltskonsolidierung; Szenarioplanung für den Haushalt 
des Landkreises München

4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 – 2. Entwurf

5. Aufhebung von zwei Sperrvermerken im Jobcenter für eine 
Verschiebung der Stellen zum Referat Ausländerrecht und Inte-
gration sowie die Aufhebung eines Sperrvermerks im Jobcenter 
für eine Verschiebung der Stelle zum Referat Kinder, Jungend 
und Familie zur Deckung des internen Stellenmehrbedarfs

6. Aufhebung Sperrvermerk auf Stellen-ID 2.475 Klimaschutz-
koordinator/in und Verlängerung des k.w.-Vermerks bis zum 
31.12.2028

7. Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) für die 
kommunalen Beschäftigten des Landkreises München

8. Neuvergabe eines Beratungsservice bei schwierigen Lebens-
situationen für die Mitarbeitenden des Landratsamtes Mün-
chen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements: 
Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung

9. Beschaffung interaktiver Tafelanlagen für die kreiseigenen 
Schulen sowie Beschaffung von Tablets im Rahmen des Förder-
programms „digitale Bildungsinfrastruktur“ dBIR

10. Landkreiseigene Liegenschaften, Vergabeverfahren Strom-
lieferung

11. Erweiterung der Staatlichen Berufsschule München-Land in 
München-Riem; Vorstellung und Freigabe der Entwurfsplanung 
und Kostenberechnung

12. Freiwillige Leistungen des Landkreises München im Rah-
men der Schülerbeförderung

13. Qualifizierung aller Mitarbeitenden, die mit Aufgaben im 
„sozialen Kontext“ betraut sind, zur Etablierung der integrierten 
sozialraumorientierten Arbeit im Landkreis München (ISAR)

14. Sachstandsbericht zur Schulbegleitung

15. Finanzierung der Kindertagespflege im Landkreis München

16. ÖPNV im Landkreis München; RufTaxi-Linie 2100 – Anpas-
sung der Vertragslaufzeit zur Harmonisierung mit dem Gesamt-
konzept On-Demand

17. ÖPNV im Landkreis München; MVV-Regionalbusverkehr; An-
passung der Preisgleitklausel für künftige Verkehrsverträge

18. Vergabe der Rahmenvereinbarung über die Geländebewa-
chung in den Erholungsgebieten Feringasee, Heimstettener See 
und Unterschleißheimer See des Landkreises München

19. Umbesetzung in den Kreisgremien des Landkreises Mün-
chen; hier: Vorschlag der SPD-Fraktion

20. Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Jugend-
hilfeausschusses (§ 71 SGB VIII, Art. 18 AGSG) und ihrer Stell-
vertretungen

21. Bestellung von beratenden Mitgliedern des Jugendhilfeaus-
schusses (Art. 19 AGSG, § 3 Abs. 3 Satzung für das Jugendamt 
des Lkr.-M) und ihrer Stellvertretungen

22. Verschiedenes; Bekanntgaben, Anträge und Anfragen in öf-
fentlicher Sitzung

anschließend nichtöffentlicher Teil

Sitzung des Kreistags am Montag, den 
18.03.2024, 14:00 Uhr
Nr. 2381 / Am Montag, den 18.03.2024 findet um 14:00 Uhr 
im Bürgerhaus Garching, 85748 Garching b. München, Rat-
hausplatz 3 eine Sitzung des Kreistags statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 
11.12.2023

2. Stellenplan 2024 für das Landratsamt München

3. Haushaltskonsolidierung; Szenarioplanung für den Haushalt 
des Landkreises München

4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 – 2. Entwurf

5. Aufhebung von zwei Sperrvermerken im Jobcenter für eine 
Verschiebung der Stellen zum Referat Ausländerrecht und Inte-
gration sowie die Aufhebung eines Sperrvermerks im Jobcenter 
für eine Verschiebung der Stelle zum Referat Kinder, Jungend 
und Familie zur Deckung des internen Stellenmehrbedarfs

6. Aufhebung Sperrvermerk auf Stellen-ID 2.475 Klimaschutz-
koordinator/in und Verlängerung des k.w.-Vermerks bis zum 
31.12.2028

7. Freiwillige Leistungen des Landkreises München im Rahmen 
der Schülerbeförderung

8. Erweiterung der Staatlichen Berufsschule München-Land in 
München-Riem; Vorstellung und Freigabe der Entwurfsplanung 
und Kostenberechnung

9. Landkreiseigene Liegenschaften, Vergabeverfahren Strom-

lieferung

10. ÖPNV im Landkreis München; MVV-Regionalbusverkehr;  
Anpassung der Preisgleitklausel für künftige Verkehrsverträge

11. Umbesetzung in den Kreisgremien des Landkreises Mün-
chen; hier: Vorschlag der SPD-Fraktion

12. Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Jugend-
hilfeausschusses (§ 71 SGB VIII, Art. 18 AGSG) und ihrer Stell-
vertretungen

13. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzun-
gen

14. Verschiedenes; Bekanntgaben, Anträge und Anfragen in öf-
fentlicher Sitzung

anschließend nichtöffentlicher Teil

Veröffentlichung der Stadtwerke München
Nr. 2382 / Veröffentlichung der Emissionsdaten nach  
17. BImSchV

Entsprechend § 23 der 17. BImSchV (vom 2. Mai 2013) 
veröffentlichen die Stadtwerke München Emissionsmes-
sungen und Verbrennungsbedingungen für den Zeitraum 
01.01.2023 - 31.12.2023

1. Betreiber derAbfallverbrennungsanlage

SWM Services GmbH 
Technik und Produktion Energie, Emmy-Noether-Str. 2 
80287 München

2. Berichtszeitraum 2023

3. Anlage

HKW Nord, Block 1 mit den Linien 11 und 12,  
Münchner Str. 22 
85774 Unterföhring

4. Verbrennungsbedingungen

Folgende Verbrennungsbedingungen sind einzuhalten:

Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufuhr: 
850 °C  
Verweilzeit: 0,3 Sekunden

Diese Bedingungen wurden im Berichtszeitraum nahezu 100% 
eingehalten.

5. Emissionen

5.1 Messergebnisse

5.1.1 Jahresmittelwerte aus den kontinuierlichen Messungen 
für Müllbetrieb (01.01.2023 - 31.12.2023).

Parameter Einheit Grenzwerte 
TMW*  
17. BImSchV/
Bescheid**

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 11

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 12

CO mg/m³ 50 4,61 5,79

Cges mg/m³ 10 0,09 0,65

Staub mg/m³ 5 0,36 0,37

HCl mg/m³ 10 0,32 0,50

SO2 mg/m³ 25 0,20 1,71

NO2 mg/m³ 150 103,35 106,83

NH3 mg/m³ 10 0,24 1,67

*) TMW: Tagesmittelwert

**) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbe-
scheid gem. BImSchG

5.1.2 Maximalwerte der Einzelmessungen

Die Messungen wurden vom 25. bis 27.04.2023 und vom 20. bis 
24.10.2023 durch eine nach § 29b Absatz 2 in Verbindung mit § 
26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebene 
Stelle durchgeführt.

Parameter Einheit Grenzwerte 
TMW*  
17. BImSchV/
Bescheid**

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 11

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 12

Fluorwasser-
stoff

mg/m³ 0,3 < 0,06 < 0,06

Quecksilber 
ges.

mg/m³ 0,01 0,0003 0,0006

Summe aus 
Cadmium, 
Thallium

mg/m³ 0,05 0,0002 0,0002

Summe aus 
Antimon, 
Arsen, Blei, 
Chrom, Kobalt, 
Kupfer, 
Mangan, 
Nickel, 
Vanadium, Zinn

mg/m³ 0,5 0,008 0,009

Summe aus 
Cadmium, 
Arsen, Chrom, 
Kobalt, 
Benzo(a)pyren

mg/m³ 0,05 0,002 0,002

PCDD/F und 
PCB 
Toxizitätsäqui-
valent

ng TE/
m³

0,1 0,0026 0,003

Alle Angaben beziehen sich auf Abgas im Normzustand (0 °C, 
1013 hPa) trocken und 11 Vol.-% Sauerstoff.

*) JMW/TMW/PN: Jahresmittelwert/Tagesmittelwert/Mittelwert 
über die Probenahmezeit.

**) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbe-
scheid gem. BImSchG.

5.2 Bewertung

Die geforderten Emissionsbegrenzungen und Verbrennungsbe-
dingungen wurden im Normalbetrieb sicher eingehalten. Die 
messtechnisch erfassten Betriebszeiten der beiden Linien be-
trugen zusammen 13.837 Stunden. Während des Betriebszeit-
raumes kam es vereinzelt zu Überschreitungen von Emissions-
grenzwerten von insgesamt 17 HMW, die ausnahmslos bei 
besonderen Betriebszuständen kurzzeitig auftraten.

5.3 Auskünfte

Weitere Auskünfte über die Beurteilung der Messungen von 
Emissionen und der Verbrennungsbedingungen können bei der 
SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 München, 
Tel.: 089/2361-2005 eingeholt werden.

Entsprechend § 23 der 17. BImSchV (vom 2. Mai 2013) ver-
öffentlichen die Stadtwerke München Emissionsmessun-
gen und Verbrennungsbedingungen für den Zeitraum 
01.01.2023 – 31.12.2023

1. Betreiber derAbfallverbrennungsanlage

SWM Services GmbH 
Technik und Produktion Energie, Emmy-Noether-Str. 2 
80287 München

2. Berichtszeitraum 2023

3. Anlage

HKW Nord, Block 3 mit den Linien 31 und 32,  
Münchner Str. 22, 85774 Unterföhring

4. Verbrennungsbedingungen

Folgende Verbrennungsbedingungen sind einzuhalten:

Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufuhr: 
850 °C  
Verweilzeit: 0,3 Sekunden

Diese Bedingungen wurden im Berichtszeitraum nahezu 100% 
eingehalten.

5. Emissionen

5.1 Messergebnisse

5.1.1 Jahresmittelwerte aus den kontinuierlichen Messungen 
für Müllbetrieb (01.01.2023 - 31.12.2023).

Parameter Einheit Grenzwerte 
TMW*  
17. BImSchV/
Bescheid**

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 31

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 32

CO mg/m³ 50 13,56 14,23

Cges mg/m³ 10 0,68 0,99

Staub mg/m³ 5 0,00 0,00

HCl mg/m³ 10 0,30 0,00

SO2 mg/m³ 50 4,84 10,43

NO2 mg/m³ 150 94,18 96,51

NH3 mg/m³ 10 1,50 1,97

*) TMW: Tagesmittelwert

**) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbe-
scheid gem. BImSchG

5.1.2 Maximalwerte der Einzelmessungen

Die Messungen wurden vom 19. bis 21.04.2023 und am 13.10 
und vom 16. bis 17.10.2023 durch eine nach § 29b Absatz 2 in 
Verbindung mit § 26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes be-
kannt gegebene Stelle durchgeführt.

Parameter Einheit Grenzwerte 
TMW*  
17. BImSchV/
Bescheid**

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 31

Jahres-
mittel-
wert 
Linie 32

Fluorwasser-
stoff

mg/m³ 1 < 0,07 < 0,06

Quecksilber 
ges.

mg/m³ 0,01 0,0014 0,0001

Summe aus 
Cadmium, 
Thallium***

mg/m³ 0,05 0,0002 0,0001

Summe aus 
Antimon, 
Arsen, Blei, 
Chrom, Kobalt, 
Kupfer, 
Mangan, 
Nickel, 
Vanadium, Zinn

mg/m³ 0,5 0,007 0,005

Summe aus 
Cadmium, 
Arsen, Chrom, 
Kobalt, 
Benzo(a)pyren

mg/m³ 0,05 0,002 0,002

PCDD/F und 
PCB 
Toxizitätsäqui-
valent

ng TE/
m³

0,1 0,0002 0,0005

Alle Angaben beziehen sich auf Abgas im Normzustand (0 °C, 
1013 hPa) trocken und 11 Vol.-% Sauerstoff.

*) JMW/TMW/PN: Jahresmittelwert/Tagesmittelwert/Mittelwert 
über die Probenahmezeit

**) Bescheid: Grenzwert lt. aktuell gültigem Genehmigungsbe-
scheid gem. BImSchG.

***) Messwerte lagen unter der Bestimmungsgrenze, daher An-
gabe der halben Bestimmungsgrenze.

5.2 Bewertung

Die geforderten Emissionsbegrenzungen und Verbrennungsbe-
dingungen wurden im Normalbetrieb sicher eingehalten. Die 
messtechnisch erfassten Betriebszeiten der beiden Linien be-
trugen zusammen 14.050 Stunden. Während des Betriebszeit-
raumes kam es vereinzelt zu Überschreitungen von Emissions-
grenzwerten von insgesamt 82 HMW sowie 1 TMW, die 
ausnahmslos bei besonderen Betriebszuständen kurzzeitig auf-
traten.

5.3 Auskünfte

Weitere Auskünfte über die Beurteilung der Messungen von 
Emissionen und der Verbrennungsbedingungen können bei der 
SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 München, 
Tel.: 089/2361-2005 eingeholt werden.

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Zweckverbandes München-
Südost (BGS/EWS) vom 14.12.2023
Nr. 2383 / Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Zweckverbandes München-Südost 
(BGS/EWS)

Der Zweckverband München-Südost erlässt aufgrund Art. 
22 Abs. 2 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und der Art. 5, 8 und 9 Kommunalabgabenge-
setz (KAG) folgende 

Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Entwässerungssatzung

§ 1 
Beitragserhebung

Der Zweckverband München-Südost erhebt zur Deckung seines 
Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung 
für das Gebiet der Verbandsgemeinden entsprechend der Ver-
bandssatzung in der jeweils gültigen Fassung einen Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben, sowie 
für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechen-
de Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich 
Abwasser anfällt, wenn

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwäs-
serungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Ent-
wässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitrags-
tatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maß-
nahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung.

§ 4 
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan-
teil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. 
dem Erbbaurecht (Art. 5 Abs. 7 KAG), im Fall des Absatzes 1 Satz 
3 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude sowie nach den an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossenen befestigten Flächen berechnet.

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen des Gebäudes 
in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. Aufgrund der eingeschränkten 
Nutzungsmöglichkeit bei mehr oder weniger ausgeprägter 
Dachneigung, wird bei der Berechnung der Beitragsgeschossflä-
che wie folgt verfahren: 

Flächen

a. bis zu einer lichten Höhe von 1 m rechnen überhaupt nicht,

b. zwischen einer lichten Höhe von 1 m bis 2 m werden zu 50 % 
angerechnet und

c. Flächen ab 2 m lichter Höhe rechnen voll.

Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ih-
rer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwas-
serableitung auslösen oder die an die Schmutzwasserableitung 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Beitrag 
herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen 
sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

Für nichtüberdachte Schwimmbäder wird die Wasseroberflä-
che als Geschossfläche zum Beitrag herangezogen.

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grund-
stücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksflä-
che in Ansatz gebracht.

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Än-
derung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstän-
de, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 

Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,

- im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen,

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Ge-
bäudes oder Gebäudeteils im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 5, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Bei-
tragsfreiheit entfallen.

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach 
Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag 
nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen 
neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 

Die Nachberechnung wird nicht ausgelöst, wenn das Grund-
stück mit einem anschlussbedarfsfreien Gebäude mit einer Ge-
schossfläche von weniger als 5 vom Hundert der Grundstücks-
fläche bebaut wird, es sei denn das Gebäude ist tatsächlich an 
die Schmutzwasserableitung angeschlossen. 

Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, 
so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Bei-
tragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde.  

§ 6 
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt pro m² Geschossfläche 13,85 €.

Der Beitrag beträgt pro m² Wasseroberfläche 13,85 €.

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
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bescheides fällig.

§ 8 
Erstattung des Aufwands für die Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unter-
haltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der je-
weils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweili-
gen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
des Erstattungsanspruches Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. § 
7 gilt entsprechend.

(3) Der Kostenerstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. Erbbaurecht (Art. 9 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Art. 
5 Abs. 7 KAG), im Fall des Absatzes 2 Satz 3 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum.

§ 9  
Gebühren- und Auslagenerhebung

(1) Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung Einleitungsgebühren.

(2) Die dem Zweckverband für die Überwachung der gewerbli-
chen Einleitungen und für die Entnahme und Untersuchung ge-
werblicher, industrieller oder ähnlicher nichthäuslicher Abwäs-
ser von der Landeshauptstadt München in Rechnung gestellten 
Kosten werden erhoben.

(3) Als Auslagen werden auch die anderen Behörden und Stellen 
aufgrund ihrer Beteiligung an einer Amtshandlung zustehenden 
Beträge erhoben.

§ 10 
Einleitungsgebühr

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,86 € pro m³ Ab-
wasser.

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung und der Eigengewinnungsanla-
ge zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wasser-
mengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 
Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler er-
mittelt. 

Sie sind vom Zweckverband zu schätzen, wenn

a. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

b. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder

c. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler 
erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewinnungs-
anlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und 
Einwohner der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heran-
zuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich 
aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen ange-
setzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, 
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; 
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist grund-

sätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermen-
ge von 15 m³/Jahr als nachgewiesen. 

Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Vieh-
zahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichti-
gen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden.

Ein Abzug für auf dem Grundstück verbrauchte oder zurückge-
haltene Wassermengen ist grundsätzlich schriftlich zu beantra-
gen.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 

c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch inso-
weit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner, der zum Stichtag 30.06 mit Wohnsitz auf dem heranzu-
ziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In 
begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbe-
zogene Schätzungen möglich. 

§ 11 
Gebührenzuschläge

(1) Für Abwasser, das gegenüber durchschnittlichem häusli-
chem Abwasser eine höhere Verschmutzung aufweist, wird zur 
Einleitungsgebühr (§ 10 Abs. 1) ein Zuschlag erhoben.

(2) Voraussetzung für die Festsetzung des Zuschlages ist,

a) dass das anfallende Schmutzwasser einen BSB5 von über 500 
mg/l oder einen Kjeldahl-Stickstoff (TKN) von über 85 mg/l auf-
weist und

b) dass die jährliche Menge an stärker verschmutztem Schmutz-
wasser mindestens 3.000 m³ beträgt.

BSB5 ist der biochemische Sauerstoffbedarf in fünf Tagen. Kjel-
dahl-Stickstoff ist die Massenkonzentration an organisch ge-
bundenem Stickstoff und Ammoniumstickstoff. 

(3) Der Zuschlag (Z) in €/m³ errechnet sich nach folgender For-
mel:

Dabei ergibt V den Faktor des Anteils der verschmutzungsab-
hängigen Kosten an den Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 
wieder. Er beträgt 0,588. Negative Summanden im Klammeraus-
druck der Formel werden bei der Berechnung des Zuschlags 
nicht berücksichtigt. Der so errechnete Zuschlag wird auf volle 
Cent abgerundet.

(4) Der Berechnung werden die Konzentrationen an BSB5 und 
Kjeldahl-Stickstoff zugrunde gelegt, die vom Zweckverband 
oder einem beauftragten Dritten auf Kosten des Gebühren-
schuldners aufgrund eines Messprogramms mit Mischproben 
aus stärker verschmutzten Teilströmen (z. B. im Ablauf einer Vor-
behandlungsanlage) über den Produktionszeitraum von einer 
Woche ermittelt wurde.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf Schmutzwas-
ser in der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe. Wird an 
derselben Messstelle während des Messprogramms auch 
Schmutzwasser von auf dem Grundstück wohnenden Personen 
eingeleitet, so wird es von der gemessenen Schmutzwasser-
fracht und -menge abgezogen, wenn das häusliche Abwasser 
10 % der Fracht oder der Menge des nicht häuslichen Schmutz-
wassers übersteigt; es werden in diesem Fall pro Bewohner ab-
gezogen: 60 g BSB5, 12 g Kjeldahl-Stickstoff und 135 l pro Tag.

(5) Es wird aufgrund dieser Satzung zum Zweck der Berechnung 
des Zuschlages vermutet, dass die so gemessenen Konzentrati-
onen an BSB5 und Kjeldahl-Stickstoff über einen Zeitraum von 
drei Jahren gleichbleiben. Bei mehreren Messstellen wird darü-
ber hinaus aufgrund dieser Satzung zum Zweck der Berechnung 

des Zuschlages vermutet, dass die Konzentrationen an BSB5 und 
Kjeldahl-Stickstoff an den einzelnen Messstellen und die propor-
tionale Verteilung der Gesamteinleitungsmenge auf diese Mess-
stellen drei Jahre lang gleichbleiben.

(6) Ändert sich das Produktionsniveau eines Betriebes in regel-
mäßigen Zeitabschnitten und hat dies auf die eingeleitete 
Schmutzbelastung einen Einfluss von mehr als 10 %, so können 
die Einleitungsverhältnisse der niedrigeren Produktionsstufen 
bei der Berechnung des Gebührenzuschlages berücksichtigt 
werden, wenn der Gebührenschuldner die Änderung des Pro-
duktionsniveaus mindestens 14 Tage vorher anzeigt und die bis 
zur Änderung des Produktionsniveaus eingeleitete Schmutz-
wassermenge zweifelsfrei nachweist.

(7) Macht der Gebührenpflichtige glaubhaft, dass sich durch Ver-
änderungen an den Entwässerungseinrichtungen oder durch 
Umstellung in der Produktion die Konzentrationen an BSB5 oder 
Kjeldahl-Stickstoff im Schmutzwasser oder die mengenmäßige 
Verteilung des Gesamtabflusses auf einzelne Messstellen geän-
dert hat, so führt der Zweckverband oder ein beauftragter Drit-
ter vor Ablauf dieser drei Jahre auf Antrag und auf Kosten des 
Gebührenschuldners ein erneutes, sich auf die Produktion einer 
Woche erstreckendes Messprogramm des Schmutzwassers 
durch. Die auf diese Weise gewonnenen Untersuchungsergeb-
nisse werden der Gebührenschuld ab dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung zugrunde gelegt.

(8) Eine Veranlagung zum Starkverschmutzerzuschlag wird nicht 
durchgeführt, wenn der aufgrund von Probemessungen zu er-
wartende Starkverschmutzerzuschlag während drei Kalender-
jahren die Kosten der Messung und Analyse, die zur Veranlagung 
des Starkverschmutzerzuschlages durchgeführt werden müs-
sen (Abs. 4), nicht übersteigt.

§ 12  
Entstehen der Gebühren- und Auslagenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Ab-
wasser in die Entwässerungseinrichtung.

(2) Die Auslagenschuld entsteht in den Fällen des § 9 Abs. 2 und 
3 mit dem Zeitpunkt, zu dem sie dem Zweckverband bekanntge-
geben worden ist. 

§ 13 
Gebühren- und Auslagenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(4) Dies gilt insbesondere auch für Wohnungs- oder Teileigentü-
mer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung. Eine Aufteilung der Gebühren auf die einzel-
nen Wohnungs- oder Teileigentümer erfolgt nicht. Die Gebüh-
renforderung wird in diesem Fall in einem Gebührenbescheid 
festgesetzt und dem durch die Eigentümergemeinschaft zu be-
stimmenden Wohnungseigentumsverwalter zugestellt. Wird ein 
Verwalter nicht bestimmt bzw. nicht genannt, ist der Zweckver-
band berechtigt, einen der gesamtschuldnerisch haftenden 
Wohnungs- oder Teileigentümer als Gebührenschuldner zu be-
stimmen und heranzuziehen.

(5) Einleitungsgebühren können mit Dritten (z. B. Mieter) abge-
rechnet werden, wenn

1. der Gebührenschuldner eine Zustellvollmacht und

2. der Dritte eine Abbuchungsermächtigung 

erteilen. Der Gebührenschuldner i. S. Abs. 1 wird dadurch jedoch 
nicht aus seiner persönlichen Schuldnerhaftung entbunden. Ins-
besondere die bei einem Zahlungsverzug entstehenden rechtli-
chen Konsequenzen gehen somit in jedem Fall zu Lasten des 
Gebührenschuldners.

(6) Auslagenschuldner für die Überwachung ist, wer für die Ein-
leitung der nichthäuslichen Abwässer verantwortlich ist.

(7) Auslagenschuldner für die Entnahme und Untersuchung von 

Abwasserproben ist derjenige, der für die besondere, die Über-
prüfung auslösende Beschaffenheit des Abwassers verantwort-
lich ist. Bei Entnahme von Abwasserproben an der Übergabe-
stelle vom Grundstück zum Straßenkanal ist auch der 
Grundstückseigentümer Gebührenschuldner. 

(8) Die Gebührenschuld gemäß § 9 ff. ruht als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i.V.m. Art. 
5 Abs. 7 KAG), im Fall des Absatzes 4 Satz 1 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum.

§ 14  
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Einleitungsge-
bühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind jeweils drei Vorauszahlungsra-
ten in Höhe eines Drittels der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der 
Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
der Gesamteinleitungsmenge fest.

(3) Die Vorauszahlungsraten werden zu den jeweils im Gebüh-
renbescheid festgesetzten Terminen fällig. Veranlagungszeit-
raum ist dabei der Abrechnungszeitraum des Wasserversorgers.

(4) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Auslagen werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände-
rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft spätestens jedoch 
einen Tag nach ihrer Bekanntmachung.

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 
17.04.2014 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
05.03.2015 außer Kraft.

Zweckverband München-Südost 
Ottobrunn, 14.12.2023 

Klostermeier 
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachungsvermerk:

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
des Zweckverbandes München-Südost (BGS/EWS) wurde am 
21.12.2023 im Amtsblatt Nr. 44 des Landkreises München in der 
Tageszeitung Münchner Merkur unter der lfd. Nr. 2344 veröffent-
licht und lag ab dem 21.12.2023 in der Hauptverwaltung des 
Zweckverbandes München-Südost, Haidgraben 1, 85521 Otto-
brunn, Zimmer 29 zur Einsichtnahme auf.

Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der Mitglieds-
gemeinden hingewiesen. Die Anschläge wurden nach den Be-
stimmungen der Geschäftsordnung der jeweiligen Gemeinde 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Zweckverband München-Südost 
Ottobrunn, den 22.12.2023 

 Klostermeier 
Verbandsvorsitzender


